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22.11.2018    

Az.: 902.05    
  

 
 

  Datum Sichtvermerk 

über    

und    

    

 
 
 
 

 

Zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 

Gremium Datum Zuständigkeit  

Kommunaler Dialog 03.12.2018 Vorberatung nicht öffentlich 

Gemeinderat 17.12.2018 Entscheidung öffentlich 

 
 

Betrifft:  Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Winterlingen 
zum 01.01.2018 

   

 

Beschlussvorschlag:    

  

  

1. Der Bewertungskatalog zur Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände 
wird wie in der Anlage beigefügt beschlossen. 

2. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Winterlingen zum 01.01.2018 wird festgestellt. 
 
 
 

B. Erath 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kosten/€  

Produkt   Sachkonto        

Haushaltsansatz lfd. Jahr        €  davon für o.g. Maßnahme        € 

Mittel stehen zur Verfügung  

Deckungsvorschlag:       

 
 
 
 
 



- Kämmerei -        Winterlingen, 22.11.2018 
Az.: 902.05 
 
 
 

 
Feststellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Winterlingen zum 01.01.2018 
       
 
 
Sachverhalt 
 
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, das bisherige 
Rechnungswesen nach den Grundsätzen der Kameralistik zum 01.01.2018 auf das Neue 
Kommunale Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Im Rahmen dieses Umstellungsprojektes 
wurde das gesamte Vermögen und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Winterlingen erstmalig 
vollständig erfasst und bewertet. 
 
Auf Grundlage dieser Daten wurde die vorliegende Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2018 
fristgerecht nach den Schluss- und Übergangsvorschriften des Artikel 13 Absatz 5 des Gesetzes zur 
Reform des Gemeindehaushaltsrechts (HHRefG) erstellt. 
  
Über den Fortschritt des Umstellungsprojektes und die zur Anwendung kommenden 
Bewertungsmethoden und -grundsätze wurde der Gemeinderat jeweils in Abhängigkeit des 
Bewertungsstandes am 18.05.2015 (Vorgehen bei der Erfassung beweglichen und unbeweglichen 
Vermögens), am 09.11.2015 (Vorgehensweise bei der Bewertung eines Waldgrundstückes und 
eines Gebäudes) sowie am 13.12.2016 (Vorgehensweise der Straßenbewertung) detailliert 
unterrichtet. Ferner wurde anlässlich des kommunalpolitischen Wochenendes im Oktober 2017 
ausführlich über die Vermögensbewertung berichtet. 
 
Die Eröffnungsbilanz ist durch Beschluss des Gemeinderats festzustellen. Der 
Feststellungsbeschluss ist ortsüblich bekanntzugeben und die Eröffnungsbilanz an sieben Tagen 
öffentlich auszulegen. 
 
Die Eröffnungsbilanz wird nach der Feststellung durch den Gemeinderat der 
Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Zollernalbkreis) sowie der Prüfungsbehörde 
(Gemeindeprüfungsanstalt GPA) vorgelegt. Die GPA wird die Eröffnungsbilanz zusammen mit dem 
ersten doppischen Jahresabschluss 2018 prüfen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Bewertungskatalog Gemeinde Winterlingen 
Eröffnungsbilanz Gemeinde Winterlingen 01.01.2018 
Inventurrichtlinie Gemeinde Winterlingen 
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